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ANHANG 8-A

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN DER UNION

1. Die Liste der spezifischen Verpflichtungen der Union findet sich in den Anlagen 8-A-1 bis 8-

A-3.

2. Die in Absatz 1 genannten Anlagen sind integraler Bestandteil dieses Anhangs.

3. Die in Kapitel 8 (Dienstleistungen, Niederlassung und elektronischer Geschäftsverkehr) 

festgelegten Begriffsbestimmungen und Begriffe gelten für diesen Anhang.

4. Bei der Beschreibung der einzelnen Sektoren bzw. Teilsektoren bezeichnet die Abkürzung

a) „CPC“ die Zentrale Gütersystematik (Central Products Classification) der Vereinten 

Nationen in der vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, 

Series M, No. 77, CPC prov, 1991, veröffentlichten Fassung;

b) „CPC ver. 1.0“ die Zentrale Gütersystematik (Central Products Classification) der 

Vereinten Nationen in der vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical 

Papers, Series M, No. 77, CPC ver 1.0, 1998, veröffentlichten Fassung und.

c) „ISIC rev 3.1” die Internationale Systematik der Wirtschaftstätigkeiten (International 

Standard Industrial Classification of all Economic Activities) in der vom Statistischen 

Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, No. 4, ISIC REV 3.1, 2002, 

veröffentlichten Fassung;
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5. In den in Absatz 1 genannten Anlagen werden die folgenden Abkürzungen zur Bezugnahme 

auf die Union oder einen ihrer Mitgliedstaaten verwendet:

AT Österreich

BE Belgien

BG Bulgarien

CY Zypern

CZ Tschechische Republik

DE Deutschland

DK Dänemark

EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten

ES Spanien

EE Estland

FI Finnland

FR Frankreich

EL Griechenland

HR Kroatien

HU Ungarn

IE Irland

IT Italien

LV Lettland

LT Litauen

LU Luxemburg

MT Malta

NL Niederlande

PL Polen

PT Portugal

RO Rumänien

SE Schweden

SI Slowenien

SK Slowakei

UK Vereinigtes Königreich
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Anlage 8-A-1

UNION

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN NACH ARTIKEL 8. 7

(LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN)

(GRENZÜBERSCHREITENDE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN)

1. Die nach Artikel 8.7 liberalisierten Dienstleistungssektoren (Liste der spezifischen 

Verpflichtungen) und die für die Dienstleistungen und Dienstleister aus Singapur in diesen 

Sektoren geltenden, als Vorbehalte formulierten Beschränkungen des Marktzugangs und der 

Inländerbehandlung sind in der nachstehenden Liste der Verpflichtungen aufgeführt. Die 

betreffende Liste ist wie folgt aufgebaut:

a) In der ersten Spalte wird der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, für den seitens der 

Union eine Verpflichtung eingegangen wird, sowie der Umfang der Liberalisierung, auf 

die die betreffenden Vorbehalte Anwendung finden.

b) In der zweiten Spalte werden die anwendbaren Vorbehalte beschrieben.

Im Bereich der unter dieses Abkommen fallenden grenzüberschreitenden Erbringung von 

Dienstleistungen bestehen für die in der nachstehenden Liste der Verpflichtungen nicht 

aufgeführten Sektoren oder Teilsektoren keine Verpflichtungen.
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2. Die nachstehende Liste der Verpflichtungen beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, sofern diese Maßnahmen keine Beschränkungen des Marktzugangs oder der 

Inländerbehandlung im Sinne von Artikel 8.5 (Marktzugang) und Artikel 8.6 (Inländer-

behandlung) darstellen. Diese Maßnahmen (z. B. Zulassungspflicht, Universaldienst-

verpflichtungen, Pflicht zur Erlangung der Anerkennung von Befähigungsnachweisen in 

regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, einschließlich 

Sprachprüfungen) gelten für Dienstleistungen und Dienstleister aus Singapur auch dann, 

wenn sie in der Liste nicht aufgeführt sind.

3. Die nachstehende Liste der Verpflichtungen gilt unbeschadet der Realisierbarkeit der 

grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen im Sinne von Artikel 8.4

(Begriffsbestimmungen) Buchstabe a in bestimmten Dienstleistungssektoren und -teilsektoren 

und unbeschadet der in der Liste der Verpflichtungen in Bezug auf die Niederlassung 

beschriebenen öffentlichen Monopole oder ausschließlichen Rechte.

4. Gemäß Artikel 8.1 Absatz 2 (Ziel und Anwendung) Buchstabe a werden in der nachstehenden 

Liste der Verpflichtungen keine Maßnahmen aufgeführt, die die von einer Partei gewährten 

Subventionen betreffen.

5. Die aus der nachstehenden Liste der Verpflichtungen erwachsenden Rechte und Pflichten 

haben keine unmittelbare Wirkung; daher können natürliche oder juristische Personen daraus 

auch keine unmittelbaren Rechte ableiten.

6. Der in der Liste der Verpflichtungen aufgeführte Begriff „Investor“ ist im Sinne des Begriffs 

„Unternehmer“ gemäß Artikel 8.8 (Begriffsbestimmungen) Buchstabe c zu verstehen.

www.parlament.gv.at
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Anlage 8-A-2

UNION

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN NACH ARTIKEL 8.12

(LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN)

(NIEDERLASSUNG)

1. Die nach Artikel 8.12 liberalisierten Wirtschaftstätigkeiten (Liste der spezifischen 

Verpflichtungen) und die für Niederlassungen und Unternehmer aus Singapur bezüglich 

dieser Tätigkeiten geltenden, als Vorbehalte formulierten Beschränkungen des Marktzugangs 

und der Inländerbehandlung sind in der nachstehenden Liste der Verpflichtungen aufgeführt. 

Die betreffende Liste ist wie folgt aufgebaut:

a) In der ersten Spalte wird der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, für den seitens der 

Union eine Verpflichtung eingegangen wird, sowie der Umfang der Liberalisierung, auf 

die die betreffenden Vorbehalte Anwendung finden.

b) In der zweiten Spalte werden die anwendbaren Vorbehalte beschrieben.

Im Bereich der unter dieses Abkommen fallenden Niederlassung bestehen für die in der 

nachstehenden Liste der Verpflichtungen nicht aufgeführten Sektoren bzw. Teilsektoren keine 

Verpflichtungen.
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2. Die nachstehende Liste der Verpflichtungen beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, sofern sie keine Beschränkungen des Marktzugangs oder der Inländer-

behandlung im Sinne von Artikel 8.10 (Marktzugang) und Artikel 8.11 (Inländerbehandlung) 

darstellen. Solche Maßnahmen (z. B. Zulassungspflicht, Universaldienstverpflichtungen, 

Pflicht zur Anerkennung von Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur 

Ablegung besonderer Prüfungen, einschließlich Sprachprüfungen, nichtdiskriminierende 

Auflagen, dass bestimmte Aktivitäten in Naturschutzgebieten oder in Gebieten von 

besonderem historischen und künstlerischen Interesse nicht ausgeübt werden dürfen) gelten 

für Niederlassungen und Unternehmer aus Singapur auch dann, wenn sie in der Liste nicht 

aufgeführt sind.

3. Gemäß Artikel 8.1 Absatz 2 (Ziel und Anwendungsbereich) Buchstabe a werden in der 

nachstehenden Liste der Verpflichtungen keine Maßnahmen aufgeführt, die die von einer 

Partei gewährten Subventionen betreffen.

4. Unbeschadet des Artikels 8.10 (Marktzugang) müssen die diskriminierungsfreien Auflagen in 

Bezug auf die Rechtsform der Niederlassung nicht in der nachstehenden Liste der 

Verpflichtungen zur Niederlassung enthalten sein, um von der Union aufrechterhalten oder 

eingeführt werden zu können.

5. Die aus der nachstehenden Liste erwachsenden Rechte und Pflichten haben keine 

unmittelbare Wirkung; daher können natürliche oder juristische Personen daraus auch keine 

unmittelbaren Rechte ableiten.

www.parlament.gv.at



EU/SG/Anhang 8-A/de 71

6. Der Begriff „Investor“ ist so, wie er in der Liste der Verpflichtungen verwendet wird, im 

Sinne des Begriffs „Unternehmer“ gemäß Artikel 8.8 (Begriffsbestimmungen) Buchstabe c zu 

verstehen.

7. Wenn die Union einen Vorbehalt aufrecht hält, nach dem ein Dienstleistungsanbieter als 

Voraussetzung für die Erbringung einer Dienstleistung in ihrem Gebiet ein Bürger, Staats-

angehöriger, eine Person mit ständigem Wohnsitz oder Wohnsitz in ihrem Gebiet sein muss, 

gilt ein in der Verpflichtungsliste in Anlage 8-A-3 gemäß Artikel 8.13 (Anwendungsbereich 

und Begriffsbestimmungen) aufgeführter Vorbehalt in Bezug auf die vorübergehende 

Freizügigkeit natürlicher Personen im anwendbaren Umfang als Vorbehalt in Bezug auf die 

Verpflichtungen zur Niederlassung in dieser Anlage gemäß Artikel 8.12 (Liste der 

spezifischen Verpflichtungen).
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Anlage 8-A-3

UNION

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN NACH ARTIKEL 8.14

(PERSONAL IN SCHLÜSSELPOSITIONEN UND TRAINEES MIT ABSCHLUSS) 

UND ARTIKEL 8.15 (VERKÄUFER VON UNTERNEHMENSDIENSTLEISTUNGEN)

(PERSONAL IN SCHLÜSSELPOSITIONEN, TRAINEES MIT ABSCHLUSS 

UND VERKÄUFER VON UNTERNEHMENSDIENSTLEISTUNGEN)

1. In der Liste der Vorbehalte sind die nach Artikel 8.7 (Liste der spezifischen Verpflichtungen) 

und nach Artikel 8.12 (Liste der spezifischen Verpflichtungen) liberalisierten Wirtschafts-

tätigkeiten aufgeführt, für die Beschränkungen für das Personal in Schlüsselpositionen und 

Trainees mit Abschluss gemäß Artikel 8.14 (Personal in Schlüsselpositionen und Trainees mit 

Abschluss) und Artikel 8.15 (Verkäufer von Unternehmensdienstleistungen) gelten, und die 

entsprechenden Beschränkungen genannt. Die betreffende Liste ist wie folgt aufgebaut:

a) In der ersten Spalte wird der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, in dem 

Beschränkungen gelten.

b) In der zweiten Spalte werden die geltenden Beschränkungen beschrieben.

Die Union geht keinerlei Verpflichtungen für Personal in Schlüsselpositionen für 

Wirtschaftstätigkeiten ein, die nicht gemäß Artikel 8.12 (Liste der spezifischen 

Verpflichtungen) liberalisiert sind (also ungebunden bleiben).
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2. Verpflichtungen in Bezug auf Personal in Schlüsselpositionen und Trainees mit Abschluss 

gelten nicht, wenn durch deren vorübergehende Präsenz ein Eingreifen in oder eine 

anderweitige Einflussnahme auf arbeitsrechtliche bzw. betriebliche Auseinandersetzungen 

oder Verhandlungen bezweckt oder bewirkt wird.

3. Die nachstehende Liste der Vorbehalte beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse, 

sofern sie keine Beschränkungen im Sinne von Artikel 8.14 (Personal in Schlüsselpositionen 

und Trainees mit Abschluss) und Artikel 8.15 (Verkäufer von Unternehmensdienstleistungen) 

darstellen. Solche Maßnahmen (z. B. Zulassungspflicht, Pflicht zur Anerkennung von 

Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, 

einschließlich Sprachprüfungen, sowie Pflicht, einen rechtmäßigen Wohnsitz im Hoheits-

gebiet des Staates zu unterhalten, in dem die Wirtschaftstätigkeit ausgeübt wird) gelten für 

singapurisches Personal in Schlüsselpositionen und singapurische Trainees mit Abschluss 

auch dann, wenn sie in der Liste nicht aufgeführt sind.

4. Alle Voraussetzungen, die sich aus den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der Union für 

Einreise, Aufenthalt, Beschäftigung und Maßnahmen der sozialen Sicherheit ergeben, 

einschließlich der Vorschriften über Aufenthaltsdauer, Mindestlöhne und Tarifverträge, gelten 

auch dann, wenn sie nicht in der nachstehenden Liste aufgeführt sind.

5. Gemäß Artikel 8.1 Absatz 2 (Ziel und Anwendungsbereich) Buchstabe a werden in der 

nachstehenden Liste keine Maßnahmen aufgeführt, die die von einer Partei gewährten 

Subventionen betreffen.
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6. Die nachstehende Liste der Vorbehalte gilt unbeschadet der öffentlichen Monopole und 

ausschließlichen Rechte, die in der Liste der Verpflichtungen im Bereich der Niederlassung 

beschrieben sind.

7. In den Sektoren, in denen wirtschaftliche Bedarfsprüfungen vorgenommen werden, ist das 

Hauptkriterium bei dieser Prüfung die Bewertung der jeweiligen Marktlage im Mitgliedstaat 

der Union oder der Region der vorgesehenen Leistungserbringung, auch was die Zahl der 

bereits vorhandenen Dienstleister und die Auswirkungen auf sie betrifft.

8. Die aus der nachstehenden Liste der Vorbehalte erwachsenden Rechte und Pflichten haben 

keine unmittelbare Wirkung; daher können natürliche oder juristische Personen daraus auch 

keine unmittelbaren Rechte ableiten.
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ANHANG 8-B

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN SINGAPURS

1. Die Liste der spezifischen Verpflichtungen Singapurs findet sich in den Anlagen 8-B-1 und 8-

B-2.

2. Die in Absatz 1 genannten Anlagen sind integraler Bestandteil dieses Anhangs.

3. Die in Kapitel 8 (Dienstleistungen, Niederlassung und elektronischer Geschäftsverkehr) 

festgelegten Begriffsbestimmungen und Begriffe gelten für diesen Anhang.
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Anlage 8-B-1

SINGAPUR

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN

ERLÄUTERUNGEN

1. Die Klassifizierung der Dienstleistungssektoren in dieser Liste beruht auf der vorläufigen 

Zentralen Gütersystematik der Vereinten Nationen (CPC) in der vom Statistischen Amt der 

Vereinten Nationen im Jahr 1991 veröffentlichen Fassung, sofern durch das Fehlen einer 

CPC-Nummer nichts anderes angegeben wird. Die Reihenfolge entspricht der Liste zur 

Klassifizierung der Dienstleistungssektoren, die im GATT-Dokument MTN.GNS/W/120 vom 

10. Juli 1991 verwendet wird. Die Liste der spezifischen Verpflichtungen folgt den in den 

GATT-Dokumenten MTN.GNS/W/164 vom 3. September 1993 und 

MTN.GNS/W/164/Add.1 vom 30. November 1993 enthaltenen Leitlinien.

2. Die Verwendung von „**“ bei einzelnen CPC-Codes weist darauf hin, dass die besondere 

Verpflichtung für diesen Code nicht auf alle unter den Code fallenden Dienstleistungen 

auszudehnen ist.

3. Die Klassifizierung der Niederlassungssektoren in dieser Liste beruht auf der Internationalen 

Systematik der Wirtschaftszweige (International Standard Industrial Classification) (ISIC) 

Revision 3 in der vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen veröffentlichten Fassung. 

Gegebenenfalls kann Singapur den genauen Umfang der Verpflichtung angeben, wenn die 

Verpflichtung nicht genau mit der Klassifizierung übereinstimmt.

www.parlament.gv.at



EU/SG/Anhang 8-B/de 3

4. Die nach Artikel 8.7 (Liste der spezifischen Verpflichtungen) und Artikel 8.12 (Liste der 

spezifischen Verpflichtungen) liberalisierten Dienstleistungssektoren und die für die 

Dienstleistungen und Dienstleister der Union in diesen Sektoren geltenden, als Vorbehalte 

formulierten Beschränkungen des Marktzugangs und der Inländerbehandlung sind in der 

nachstehenden Liste der Verpflichtungen (nachstehend „vorliegende Liste“) aufgeführt. Die 

betreffende Liste ist wie folgt aufgebaut:

a) In der ersten Spalte wird der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, für den seitens 

Singapurs eine Verpflichtung eingegangen wird, sowie der Umfang der Liberalisierung, 

auf die die betreffenden Vorbehalte Anwendung finden.

b) In der zweiten Spalte werden die auf Artikel 8.5 (Marktzugang) und Artikel 8.10

(Marktzugang) für den in der ersten Spalte angegebenen Sektor oder Teilsektor 

anwendbaren Vorbehalte beschrieben.

c) In der dritten Spalte werden die auf Artikel 8.6 (Inländerbehandlung) und Artikel 8.11 

(Inländerbehandlung) für den in der ersten Spalte angegebenen Sektor oder Teilsektor 

anwendbaren Vorbehalte beschrieben.

d) In der vierten Spalte werden die spezifischen Verpflichtungen in Bezug auf die 

Maßnahmen beschrieben, die die grenzüberschreitende Erbringung von 

Dienstleistungen und die Niederlassung in Dienstleistungssektoren betreffen, die nicht 

nach Artikel 8.5 (Marktzugang) und Artikel 8.10 (Marktzugang) sowie Artikel 8.6

(Inländerbehandlung) und Artikel 8.11 (Inländerbehandlung) in die Liste einzutragen 

sind.
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5. Unbeschadet des Artikels 8.10 (Marktzugang) müssen diskriminierungsfreien Erfordernisse in 

Bezug auf die Rechtsformen einer Niederlassung nicht in der nachstehenden Liste enthalten 

sein, um von Singapur aufrechterhalten oder eingeführt werden zu können.

6. Die vorliegende Liste beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf Qualifikationserfordernisse 

und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse, sofern sie keine 

Beschränkungen des Marktzugangs und der Inländerbehandlung im Sinne von Artikel 8.5

(Marktzugang), Artikel 8.10 (Marktzugang), Artikel 8.6 (Inländerbehandlung) und 

Artikel 8.11 (Inländerbehandlung) darstellen. Solche Maßnahmen (z. B. Zulassungspflicht, 

Universaldienstverpflichtungen, Pflicht zur Anerkennung von Befähigungsnachweisen in 

regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, einschließlich Sprach-

prüfungen, sowie Pflicht, einen Sitz im Hoheitsgebiet des Staates zu unterhalten, in dem die 

Wirtschaftstätigkeit ausgeübt wird) gelten für Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer 

der Union auch dann, wenn sie in der Liste nicht aufgeführt sind.

7. Gemäß Artikel 8.1 (Ziel und Anwendungsbereich) Absatz 2 Buchstabe a gilt diese Liste nicht 

für Subventionen oder Zuschüsse, die von einer Vertragspartei gewährt werden; dazu zählen 

auch staatlich geförderte Darlehen, Bürgschaften und Versicherungen.
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ZUSATZ ZUR ANLAGE 8-B-1:

ARTEN VON DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH SOZIALES, DIE VON DER LISTE 

DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN SINGAPURS AUSGESCHLOSSEN SIND 

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN

1. Gesetzliche Betreuungsdienste mit Unterbringung für die folgenden Arten von Personen 

(9331):

a) Frauen und Mädchen, die an einem sicheren Ort gemäß Abschnitt 160 der Frauencharta 

(Women’s Charter) (Kapitel 353) festgehalten werden (93312);

b) Kinder, die an einem sicheren Ort gemäß Abschnitt 8 des Gesetzes über Kinder und 

Jugendliche (Children & Young Persons Act) (Kapitel 38) („CYP-Gesetz“) festgehalten 

werden (93312);

c) Kinder und Jugendliche, die in einer Hafteinrichtung nach Abschnitt 44 Absatz 1

Buchstabe f des CYP-Gesetzes oder als Sanktion in einem Erziehungsheim1 nach 

Abschnitt 44 Absatz 1 Buchstabe g des CYP-Gesetzes festgehalten werden (93319);

d) Kinder und Jugendliche, die in ein Erziehungsheim zur gesetzlichen Betreuung nach 

Abschnitt 49 Ziffer ii des CYP-Gesetzes aufgenommen werden (93312), und

e) Personen, deren Haftstrafe zur Bewährung mit der Anforderung eines Aufenthalts in 

einem Erziehungsheim gemäß Abschnitt 12 des Gesetzes über die Aussetzung von 

Haftstrafen von Straftätern zur Bewährung (Probation of Offenders Act ) (Kapitel 252) 

ausgesetzt wurde (93319).

1 Der in Abschnitt 44 Absatz 1 Buchstabe g des CYP-Gesetzes verwendete Begriff 
„Erziehungsheim“ bezeichnet eine Jugendstrafanstalt für junge Straftäter und nicht eine 
normale Bildungseinrichtung. Junge Straftäter werden in einem „Erziehungsheim“ zur 
Rehabilitation und nicht zur schulischen Unterweisung festgehalten.

www.parlament.gv.at



EU/SG/Anhang 8-B/de 148

2. Gesetzliche Betreuungsdienste ohne Unterbringung für die folgenden Arten von Personen 

(9332):

a) Kinder und Jugendliche, die unter die Aufsicht eines benannten Sozialbetreuers gemäß 

Abschnitt 49 Ziffer i des CYP-Gesetzes gestellt wurden (93329), und

b) Personen, deren Haftstrafe zur Bewährung ohne die Anforderung eines Aufenthalts in 

einem Erziehungsheim gemäß Abschnitt 5 des Gesetzes über die Aussetzung von 

Haftstrafen von Straftätern zur Bewährung (Probation of Offenders Act) ausgesetzt 

wurde (93329).
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Anlage 8-B-2

SINGAPUR

LISTE DER SPEZIFISCHEN VERPFLICHTUNGEN –

ANLAGE ZU FINANZDIENSTLEISTUNGEN

A. SPEZIFISCHE VERPFLICHTUNGEN

Sämtliche in dieser Liste aufgeführten Verpflichtungen unterliegen den horizontalen 

Verpflichtungen in der Liste der spezifischen Verpflichtungen Singapurs. Sämtliche in dieser Liste 

aufgeführten Verpflichtungen unterliegen ferner den Zugangsvoraussetzungen, Zulassungskriterien, 

nationalen Gesetzen, Leitlinien, Regelungen und Vorschriften sowie Bedingungen der Monetary 

Authority of Singapore (MAS) bzw. einer anderen zuständigen Behörde oder Einrichtung in 

Singapur, sofern diese den hier aufgeführten Pflichten Singapurs nicht entgegenstehen. Juristische 

Personen, die Finanzdienstleistungen erbringen, unterliegen diskriminierungsfreien 

Beschränkungen der Rechtsform.1

1 Beispielsweise sind Personengesellschaften und Einzelunternehmen in der Regel keine 
akzeptierten Rechtsformen für verwahrende Finanzinstitute in Singapur. Dieser Kopfvermerk 
soll sich nicht auf die Entscheidung eines Erbringers von Finanzdienstleistungen der anderen 
Vertragspartei zwischen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften auswirken oder 
diese anderweitig beschränken.
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Versicherungen

1. Singapur verlangt für keine Versicherungsprodukte eine Anmeldung oder Genehmigung, 

ausgenommen davon sind Lebensversicherungsprodukte1, mit dem Central Provident Fund 

zusammenhängende Produkte und anlagegebundene Produkte. Wenn eine Produktanmeldung 

oder –genehmigung erforderlich ist, gestattet Singapur die Markteinführung des Produkts, das 

von Singapur als zugelassen betrachtet wird, sofern das Produkt nicht innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums abgelehnt wird, wobei hierfür eine Zeitspanne von 30 Tagen 

angestrebt wird. Singapur unterhält keine Beschränkungen hinsichtlich der Zahl oder 

Häufigkeit von Produkteinführungen. Diese spezifische Verpflichtung gilt nicht in Fällen, in 

denen ein Finanzinstitut der Union die Bereitstellung einer neuen Finanzdienstleistung nach 

Artikel 8.53 (Neue Finanzdienstleistungen) beantragt.

Portfoliomanagement

2. a) Singapur gestattet in einer mit Artikel 8.49 (Anwendungsbereich und Definitionen) 

vereinbaren Weise einem Finanzdienstleistungsanbieter außer einer Treuhand- oder 

Versicherungsgesellschaft, der außerhalb seines Hoheitsgebiets niedergelassen ist, 

Anlageberatung und Portfolioverwaltung, ausgenommen 1) Depotverwahrung und 

2) Treuhänderdienstleistungen und 3) Auftragsausführung, die nicht mit der Verwaltung 

eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Zusammenhang steht, für den Verwalter 

eines Organismus für gemeinsame Anlagen zu erbringen, wenn der Verwalter

i) im Staatsgebiet Singapurs niedergelassen ist sowie

1 Lebensversicherungsprodukte umfassen in diesem Zusammenhang nicht kurzfristige Unfall-
und Krankenversicherungsverträge sowie langfristige Verträge mit einer Laufzeit über 
fünf Jahren.
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ii) mit dem Finanzdienstleistungsanbieter verbunden ist.

b) Im Sinne dieses Absatzes

i) hat ein „Organismus für gemeinsame Anlagen“ die in Abschnitt 2 des Wertpapier-

und Futures-Gesetzes (Securities and Futures Act) (Kapitel 289) festgelegte 

Bedeutung;

ii) bezieht sich „verbunden“ auf ein verbundenes Unternehmen nach der Definition 

in Abschnitt 6 des Unternehmensgesetzes (Companies Act) (Kapitel 50).

Kredit- und Charge-Karten

3. Singapur prüft Anträge auf Zugang zu von lokalen Banken in Singapur betriebenen 

Geldautomatennetze für Kredit- und Charge-Karten von Nichtbank-Emittenten, die von 

Personen der Union kontrolliert werden. Wenn diesen Anträgen stattgegeben wird, ist es den 

Nichtbank-Emittenten anschließend gestattet, Verhandlungen über den Zugang zu den von 

den lokalen Banken betriebenen Geldautomatennetzen zu kaufmännischen Bedingungen zu 

führen.
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B. SONSTIGES

1. a) Ausschließlich im Zusammenhang mit einer künftigen Liberalisierung seines 

Teilsektors Bankwesen und nicht zum Schutz der lokalen Finanzdienstleistungsanbieter 

im Teilsektor Bankwesen kann Singapur neue nichtkonforme Maßnahmen auf 

Grundlage der Meistbegünstigung auferlegen. Diese Maßnahmen können unter anderem 

Folgendes umfassen:

i) Anforderungen im Hinblick auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats von 

Banken und Finanzunternehmen sowie

ii) Beschränkungen der Zahl der Kundenservice-Standorte für Finanzunternehmen,

sofern durch eine solche nichtkonforme Maßnahme nicht von den von Singapur im 

Abschnitt Finanzdienstleistungen dieser Liste der spezifischen Verpflichtungen 

eingegangenen Verpflichtungen betreffend die Liberalisierung quantitativer 

Beschränkungen der Zahl der Lizenzen oder Kundenservice-Standorte für 

Unionsbanken oder betreffend die Festlegung von Zeitrahmen für die Gewährung eines 

Zugangs der Unionsbanken zu einem ATM-Netz in Singapur abgewichen wird.

b) Wenn ein Finanzdienstleistungsanbieter der Union beschließt, sich an einer in 

Unterabsatz a beschriebenen weiteren Liberalisierung nicht zu beteiligen, wendet 

Singapur keine entsprechende neue nichtkonforme Maßnahme an und ergreift keine 

nachteilige Maßnahme in Bezug auf den Finanzdienstleistungsanbieter.
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c) Wenn Singapur eine in Absatz a beschriebene neue nichtkonforme Maßnahme einführt, 

wird es

i) die Union mindestens mit einer Frist von drei Monaten über seine Absicht zur 

Einführung der Maßnahme benachrichtigen;

ii) die Union zu der Maßnahme konsultieren und den von der Union diesbezüglich 

dargelegten Standpunkt gebührend berücksichtigen sowie

iii) Ausgleichsregelungen in den Abschnitt Finanzdienstleistungen dieser Liste der 

spezifischen Verpflichtungen zugunsten der gleichen von der Maßnahme 

betroffenen Klasse von Finanzdienstleistungsanbietern des Teilsektors Bankwesen 

aufnehmen, so dass der allgemeine Umfang der Verpflichtungen für den Handel 

im Teilsektor Bankwesen günstiger ist als vor Einführung der neuen Maßnahme1.

d) Der Unterabsatz a ist nicht auf Verpflichtungen anzuwenden, die Singapur in Bezug auf 

zusätzliche Lizenzen und Kundenservice-Standorte eingeht.

________________

1 Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsregelungen nicht allein aus dem Grund für 
unangemessen befunden werden, dass der allgemeine Umfang der Verpflichtungen nach der 
Einführung der neuen Maßnahme nicht wesentlich günstiger für den Handel im Teilsektor 
Bankwesen ist als vor der Einführung der Maßnahme.
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